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Gesetzliche Grundlagen für Fort- und Weiterbildungen 

 

BBiG (Berufsbildungsgesetz) §1 (4) – Ziele und Begriffe der Berufsbildung:  

Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen: 1. die berufliche Handlungsfähigkeit durch 

eine Anpassungsfortbildung zu erhalten und anzupassen oder 2. die berufliche 

Handlungsfähigkeit durch eine Fortbildung der höherqualifizierenden Berufsbildung zu 

erweitern und beruflich aufzusteigen. 

 

BBiG §53 (2) - Fortbildungsordnungen der höherqualifizierenden Berufsbildung:  

Die Fortbildungsordnungen haben festzulegen:  

1. die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses, 

2. die Fortbildungsstufe, 

3. das Ziel, den Inhalt und die Anforderungen der Prüfung, 

4. die Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung und 

5. das Prüfungsverfahren. 

 

BBiG §58 - Umschulungsordnung:  

1. die Bezeichnung des Umschulungsabschlusses, 

2. das Ziel, den Inhalt, die Art und Dauer der Umschulung, 

3. die Anforderungen der Umschulungsprüfung und die Zulassungsvoraussetzungen sowie 

4. das Prüfungsverfahren der Umschulung. 

 

TzBfG (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge) §10 – Aus- und 

Weiterbildung:  

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer an Aus- 

und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung und Mobilität 

teilnehmen können, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und 

Weiterbildungswünsche anderer teilzeit- oder vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 

entgegenstehen. 


